
Die gymnasiale Oberstufe 



Grundlage für die Arbeit und das Ablegen des Abiturs in der gymnasialen Ober- 
stufe der Gymnasien und Gesamtschulen sowie an den Fachgymnasien und Abend- 
gymnasien ist die Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung (Abiturprü-
fungsverordnung – APVO M-V) vom 19. Februar 2019. 

Weitere Informationen zur gymnasialen Oberstufe erhalten Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und Eltern auf dem Bildungsserver Mecklenburg-Vorpommern 
unter www.bildung-mv.de/gymnasium. 



ab dem 
Schuljahr 
2019/2020 
lernen die 
Schülerin-

nen und Schüler der gymnasialen Ober-
stufe in Grund- und Leistungskursen. Die-
sen Systemwechsel begleitet eine neue 
Oberstufen- und Abiturprüfungsverord-
nung (APVO), deren Regelungen Sie auf 
den folgenden Seiten nachlesen können. 

Mit der Reform der Qualifikationsphase 
und den sich anschließenden Abiturprü-
fungen erreichen wir mehrere Ziele auf 
einmal:

Wir werden der Forderung der Kultus-
ministerkonferenz gerecht, auf ein bun-
desweit möglichst einheitliches Abitur 
hinzuarbeiten. An dem entsprechen-
den KMK-Beschluss hatte Mecklenburg- 
Vorpommern maßgeblich mitgewirkt 
und so haben wir uns mit der veränderten 
Oberstufe nun auf den Weg hin zu besse-
rer Vergleichbarkeit gemacht. 

Das Modell aus Grund- und Leistungskur-
sen kommt zudem Lehrkräften, Schüle-
rinnen und Schülern sowie deren Leistun-
gen gleichermaßen entgegen: Künftig 

können sich die Schülerinnen und Schü-
ler für zwei Leistungskurse entscheiden, 
in denen sie dann fünf Stunden pro Wo-
che unterrichtet werden. Hier greift das 
erhöhte Anforderungsniveau. Zudem 
werden die Leistungen in diesen beiden 
Kursen doppelt gewichtet. 

Grundsätzlich können unter bestimmten 
schulspezifischen Voraussetzungen alle 
Unterrichtsfächer Leistungskurse werden 
– einzige Ausnahme: Darstellendes Spiel.

Für die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler bedeutet das die Freiheit, sich 
nach den eigenen Neigungen und Stär-
ken richten zu können. Lehrerinnen und 
Lehrer können sich in dem neuen System 
ihren Schülern individuell intensiver zu-
wenden, denn in den Kursen wird die 
Leistungsspanne, die es einzuhegen gilt, 
nicht mehr so groß sein. 

2021 wird es in Mecklenburg- 
Vorpommern erstmals Abiturprüfungen 
nach dem neuen Modell geben: Es bleibt 
bei fünf Prüfungen, wobei die beiden 
Leistungskurse die Prüfungsfächer auf 
erhöhtem Anforderungsniveau sind.

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Eltern,



Mit dem neuen Modell schaff en wir es, 
auf beiden Seiten des Lehrerpults für 
Entlastung zu sorgen, dabei aber das 
anerkannt hohe Niveau des Abiturs in 
unserem Land beizubehalten. 

Ich danke allen Lehrerinnen und Lehrern, 
die diese Änderungen nun aktiv in den 
Schulalltag übersetzen.

Bettina Martin
Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Wer kann die gymnasiale Oberstufe besuchen?  
(APVO M-V §§ 5, 53, 61, 68, 77)

Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe berechtigt, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

Gymnasium

 • die im gymnasialen Bildungsgang in Mecklenburg-Vorpommern in die Einführungs-
phase versetzt worden sind 

 • die in der Integrierten Gesamtschule hinreichende Leistungen nachgewiesen ha-
ben und in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt worden sind

 • die im nichtgymnasialen Bildungsgang mit der Mittleren Reife hinreichende  
Leistungen nachgewiesen haben 

 • die in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland oder einer Deutschen 
Auslandsschule die Berechtigung für den Eintritt in die gymnasiale Oberstufe  
erworben haben
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Fachgymnasium

 • die die Mittlere Reife oder eine als gleichwertig anerkannte Berufsausbildung  
nachweisen

Abendgymnasium

 • die die Mittlere Reife oder eine gleichwertige Vorbildung nachweisen

13. Jahrgangsstufe Freie Waldorfschule

 • die die Mittlere Reife mindestens mit dem Gesamtprädikat „gut“ erreicht und eine  
zweite Fremdsprache erlernt haben

Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler

 • die in dem der Abiturprüfung vorausgegangenen Schuljahr nicht Schülerinnen 
oder Schüler der gymnasialen Oberstufe an einer öffentlichen Schule oder an einer 
Schule in freier Trägerschaft waren

Welche Struktur hat die gymnasiale Oberstufe?

(APVO M-V §2)

Struktur Gymnasium Fachgym- 
nasium

Abendgym- 
nasium

13. Jahrgangs-
stufe Freie  
Waldorfschule

Einführungs-
phase

Jahrgangs- 
stufe 10

Jahrgangs- 
stufe 11

Jahrgangs- 
stufe 11

-

Unterricht im Klassenver-
band

im Klassenver-
band

im Klassenver-
band

-

Qualifikations-
phase

Jahrgangs- 
stufe 11  
und 12

Jahrgangs- 
stufe 12  
und 13

Jahrgangs- 
stufe 12  
und 13

Jahrgangs- 
stufe 13

Unterricht in Grund- und 
Leistungskursen

in Grund- und 
Leistungskursen

in Grund- und 
Leistungskursen

in Grund- und 
Leistungskursen



7

Einführungsphase (APVO M-V §§ 7, 9)

In der Einführungsphase werden alle Un-
terrichtsfächer angeboten, die von den 
Schülerinnen und Schülern in der QuaIi-
fikationsphase als Prüfungsfach gewählt 
werden können.

Die Berechtigung zum Besuch der Qua-
lifikationsphase wird durch Versetzung 
in die Jahrgangsstufe 11, an Fach- und 
Abendgymnasien durch Versetzung in die 
Jahrgangsstufe 12 sowie an Freien Wal-
dorfschulen durch Erwerb der Mittleren 
Reife mit mindestens einem Gesamtprä-
dikat von „gut“ und einer zweiten Fremd-
sprache erworben. Schülerinnen und 
Schüler, die nicht zum Besuch der Qualifi-
kationsphase zugelassen sind, können die 
Einführungsphase einmal wiederholen. 

Auf Antrag bei der Schulleitung kann die 
Verpflichtung zum Besuch der Einfüh-
rungsphase um die Zeit eines nachge-
wiesenen, regelmäßigen und gleichwer-
tigen Schulbesuchs im Ausland verkürzt 
werden und die Versetzung in die Qualifi-
kationsphase auf der Grundlage einer ge-
eigneten Leistungsüberprüfung erfolgen. 

Qualifikationsphase (APVO M-V §§ 10, 11)

Die Qualifikationsphase umfasst die vier Halbjahre der Jahrgangsstufen 11 und 12, an 
Fach- und Abendgymnasien die vier Halbjahre der Jahrgangsstufen 12 und 13 und 
an den Freien Waldorfschulen die Jahrgangsstufe 13. Die Schülerinnen und Schü-
ler wählen aus allen Unterrichtsfächern, die in der Schule unterrichtet werden, aus.  
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Die Unterrichtsfächer werden folgenden Aufgabenfeldern zugeordnet:

sprachlich-litera-
risch-künstlerisches 
Aufgabenfeld

gesellschaftswissen-
schaftliches Aufgaben-
feld

mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technisches Aufga-
benfeld

Deutsch Geografie Mathematik 

Englisch Geschichte und Politi-
sche Bildung

Biologie 

Französisch Philosophie Chemie 

Polnisch evangelische und  
katholische Religion 

Physik 

Russisch Sozialkunde Informatik (nicht an Fachgymna-
sien)Schwedisch Wirtschaft 

Spanisch 

an
 F

ac
hg

ym
na

si
en

 
zu
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tz

lic
h:

Betriebs- und 
Volkswirtschafts-
lehre

an
 F

ac
hg

ym
na

si
en

 z
us

ät
zl

ic
h:

Ernährungslehre

Griechisch Pädagogik und 
Psychologie

Gesundheit

Latein Rechtslehre Bautechnik

Niederdeutsch Wirtschaftslehre Elektrotechnik

Darstellendes Spiel Datenverarbeitungstechnik

Kunst und Gestaltung Gestaltungs- und Medien-
technik

Musik Metalltechnik

Wirtschaftsinformatik

Informationsverarbeitung

Konstruktions- und Ferti-
gungstechnik

Technische Informatik

Berufliche Informatik

Rechnungswesen

Das Unterrichtsfach Sport wird keinem Aufgabenfeld zugeordnet.

Der Unterricht erfolgt in Leistungskursfächern und in Grundkursfächern, die sich durch 
eine unterschiedliche Wochenstundenzahl und in der Intensität der Behandlung des 
Unterrichtsstoffes unterscheiden. In den Grundkursfächern wird der Unterricht auf 
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grundlegendem und in den Leistungskursfächern auf erhöhtem Anforderungsniveau 
erteilt. Leistungskursfächer werden fünfstündig unterrichtet. Grundkursfächer werden 
zwei-, drei- oder vierstündig unterrichtet. 

In der QuaIifikationsphase findet keine Versetzung statt. Ein freiwilliger Rücktritt ist 
aber einmal zum Ende eines Schulhalbjahres möglich, wenn nicht schon die Einfüh-
rungsphase doppelt durchlaufen wurde. Die Verweildauer in der gymnasialen Ober-
stufe beträgt in der Regel drei Jahre. Sie wird um ein Jahr überschritten, wenn ein Jahr 
der gymnasialen Oberstufe wiederholt wird. Davon unberührt bleibt eine eventuelle 
Verlängerung der Verweildauer wegen einer nichtbestandenen Abiturprüfung oder 
einem zwischenzeitlichen Auslandsaufenthalt.

Welche Unterrichtsfächer müssen belegt werden? 

(APVO M-V § 12, 56, 62, 69)

Nach einer gründlichen und umfassenden Beratung wählen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Leistungskurs- und Grundkursfächer. Schülerinnen und Schüler müssen 
zwei Leistungskursfächer durchgängig belegen. Eines dieser Leistungskursfächer ist 
Mathematik, Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache oder eine der Naturwissen-
schaften Biologie, Chemie und Physik.
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Belegungsverpflichtung

Unterrichtsfächer als Leistungskurse (1. und 2. Prüfungsfach)  
oder Grundkurse

Gymnasium Fachgymnasium Abendgym-
nasium

Freie Wal-
dorfschulen

berufliches Schwer-
punktfach

Mathematik Mathematik Mathematik Mathematik

Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch

eine fortgeführte 
Fremdsprache

zwei Fremd-
sprachen 
(davon eine 
fortgeführt)

eine fortgeführte 
Fremdsprache

eine Fremd-
sprache

zwei Fremd-
sprachen

zwei weitere Unter-
richtsfächer aus 
dem mathema-
tisch-naturwissen-
schaftlich-techni-
schen Aufgabenfeld

eine der 
Naturwissen-
schaften Bio-
logie, Chemie 
oder Physik 

eine der Naturwis-
senschaften Biologie, 
Chemie oder Physik

eine der 
Naturwis-
senschaften 
Biologie, 
Chemie oder 
Physik 

eine der 
Naturwissen-
schaften Bio-
logie, Chemie 
oder Physik 

Geschichte und Politische Bildung Geschichte und Poli-
tische Bildung

Geschichte 
und Politi-
sche Bildung

Geschichte 
und Politische 
Bildung

Darstellendes Spiel oder 
Kunst und Gestaltung oder 
Musik

Darstellendes Spiel 
oder Kunst und Ge-
staltung oder Musik 
(an Fachgymnasien 
anderes Unterrichts-
fach möglich)

Evangelische Religion oder 
Katholische Religion oder 
Philosophie

Evangelische Reli-
gion oder 
Katholische Religion 
oder Philosophie

Sport Sport

Berufliche Orientierung (nur Jahr-
gangsstufe 11)

Berufliche Orientie-
rung (nur Jahrgangs-
stufe 12)
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Wie erfolgen die Leistungsnachweise? (APVO M-V §§ 14 bis 22)

In der Einführungsphase erhalten die Schülerinnen und Schüler Noten in sechs Noten-
stufen von „sehr gut“ bis „ungenügend“. Dabei können die Noten durch die Angabe 
einer positiven (+) oder negativen (-) Tendenz präzisiert werden. Der Notendurch-
schnitt aller Einzelbewertungen in einem Unterrichtsfach wird auf- oder abgerundet 
und ergibt dann die Gesamtnote. Wenn die erste Stelle nach dem Komma fünf bis 
neun beträgt, wird aufgerundet. Die Lehrkraft kann bei einer positiven Lernentwick-
lung der Schülerin oder des Schülers auch bei der ersten Kommastelle fünf abrunden.

In der Qualifikationsphase werden die erreichten Noten in Punkte umgerechnet. Der 
Punktedurchschnitt aller Einzelbewertungen in einem Unterrichtsfach wird auf- oder 
abgerundet und ergibt dann die Endpunktzahl. Wenn die erste Stelle nach dem Kom-
ma null bis vier beträgt, wird grundsätzlich abgerundet. Wenn die erste Stelle nach 
dem Komma fünf bis neun beträgt, wird aufgerundet.  

Noten Sehr gut gut befrie- 
digend

aus- 
reichend

mangelhalft unge- 
nügend

Punkte

+      1     –

15    14   13

+      2      –

12    11   10

+      3      –

09    08   07

+      4      –

06    05   04

+      5      –

03    02   01

+       6      –

0
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Klausuren und komplexe Leistungen Sonstige  
Leistungen

Unterrichtsfächer 

mit 1 Klausur

Unterrichtsfächer 

mit 2 Klausuren

Unterrichtsfächer 

mit 3 Klausuren 

2 oder 3  
Leistungen

1 Klausur 
+ komplexe Leis-
tung(en)

2 Klausuren  
+  komplexe Leis-
tung(en)

3 Klausuren  
+  komplexe Leis-
tung(en)

sonstige schrift-
liche, mündliche 
und gegebenen-
falls praktische 
Leistungen Grundkurs: Sport,  

Musik, Musikensemble, 
Kunst und Gestaltung, 
Darstellendes Spiel:  
komplexe Leistung

1 Klausur + 1 kom-
plexe Leistung (an-
stelle der 2. Klausur)

2 Klausuren + 1 komple-
xe Leistung (anstelle der 
3. Klausur)

1 Klausur + 2 komplexe 
Leistungen (anstelle der 
2. und 3. Klausur)

1 Präsentationsleistung (Pflicht)  
in der Einführungsphase als besondere Form der komplexen Leistung

1 Facharbeit (Wahl)  
im 1. Jahr der Qualifikationsphase bewertet 
oder  
im 2. Jahr der Qualifikationsphase als  
besondere Lernleistung
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Wie erfolgt die Abiturprüfung? 

(APVO M-V §§ 25 bis 42, 57, 63 bis 65, 70 bis 72, 77, 78)

Anzahl der Prüfungen
schriftlich (davon 
zwei Leistungskurs-
fächer und weitere 
Grundkursfächer)

mündlich (Grund-
kursfächer)

unter den Prüfungs- 
fächern müssen sein:

Gymnasium 3 2 Mathematik, Deutsch,  
ein Unterrichtsfach aus 
dem gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeld 
sowie eine Fremdspra-
che oder ein weiteres 
Unterrichtsfach aus dem 
mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen 
Aufgabenfeld

Fachgymnasium 3 2

Abendgym- 
nasium

3 1

Freie Waldorf-
schule

4 4

Nichtschülerin-
nen und Nicht-
schüler

4 4

Anstelle eines der beiden mündlichen Prüfungsfächer kann durch die Schülerinnen 
und Schüler auch eine besondere Lernleistung in die Abiturprüfung eingebracht wer-
den. Diese besondere Lernleistung muss mindestens in einem Schuljahr in der Qua-
lifikationsphase schriftlich erarbeitet und dokumentiert sowie in einer mündlichen 
Prüfung erläutert werden. An Abendgymnasien wird eine besondere Lernleistung 
als zusätzliche Prüfungsleistung erbracht.

Wie wird die Allgemeine Hochschulreife erreicht? 

(APVO M-V §§ 43, 66)

Die Voraussetzung für den Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife ist die Gesamt-
qualifikation. Sie setzt sich aus der Punktsumme bestimmter Grundkurse und Leis-
tungskurse (Block I) sowie der Punktsumme der Abiturprüfung (Block II) zusammen.
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Einbringungsverpflichtung Block I
Anzahl der in den Unterrichtsfächern einzubringenden  

Halbjahresleistungen
Gymnasium und Fachgymnasium Abendgymnasium

Mathematik 4 Mathematik 4

Deutsch 4 Deutsch 4

Fortgeführte 
Fremdsprache 

4  
(ein und der- 
selben Fremd-
sprache)

Fremdsprache 4  
(ein und der- 
selben Fremd-
sprache)

Biologie oder  
Chemie oder  
Physik 

4  
(ein und des- 
selben Unter-
richtsfaches)

Biologie oder 
Chemie oder 
Physik

2  
(ein und des- 
selben Unter-
richtsfaches)

Geschichte und 
Politische Bil-
dung

4 ein Unterrichts-
fach aus dem 
gesellschaftswis-
senschaftlichen 
Aufgabenfeld

4

Darstellendes 
Spiel oder 
Kunst und Ge-
staltung oder 
Musik (an Fach-
gymnasien ande-
res Unterrichts-
fach möglich)

2  
(ein und des- 
selben Unter-
richtsfaches)

Evangelische 
Religion oder 
Katholische  
Religion oder 
Philosophie 

2  
(ein und des- 
selben Unter-
richtsfaches)

an Fachgym- 
nasien: 
berufliches 
Schwerpunktfach

4
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Übersicht zur Gesamtqualifikation

(APVO M-V §§ 43, 66, 73, 74, 79, 80)

Gesamtqualifikation 

Gymnasium, Fachgymnasium, Abendgymnasium

BLOCK I

Leistungen aus den Schulhalbjahren  
der Qualifikationsphase

BLOCK II

Leistungen aus der  
Abiturprüfung

1. 
Halb-
jahr

2. 
Halb-
jahr

3. 
Halb-
jahr

4. 
Halb-
jahr

Gymnasium/Fach-
gymnasium

Abendgym- 
nasium

1. Prüfungs-
fach  
- schriftlich -

15 x 2 15 x 2 15 x 2 15 x 2 15 x 4 15 x 5

2. Prüfungs-
fach  
- schriftlich -

15 x 2 15 x 2 15 x 2 15 x 2 15 x 4 15 x 5

3. Prüfungs-
fach  
- schriftlich -

15 15 15 15 15 x 4 15 x 5

4. Prüfungs-
fach  
- mündlich -

15 15 15 15 15 x 4 15 x 5

5. Prüfungs-
fach  
- mündlich -

151 151 151 151 15 x 4 -

weitere 
Halbjahres-
leistungen 

15 15 15 15

15 15 151 151

151 151 151 151

(1 nicht an 
Abendgym- 
nasien)

151 151 151 151



17

Block I:  

Dabei sind:
E I = (Gesamt-)Ergebnis Block I
P = Summe der Punkte in den eingebrachten 
Unterrichtsfächern in vier Schulhalbjahren 
S = Anzahl der eingebrachten Halbjahresergeb- 
nisse (die doppelt gewichteten Leistungskurs- 
fächer zählen auch hier doppelt)

Es wird auf eine Punktzahl ohne Kommastelle  
gerundet, ab n,5 wird aufgerundet.

Notwendige Mindestpunktzahl  
Block I: 200 Punkte 

Bedingung: mindestens 29 Schulhalbjahres- 
leistungen (an Abendgymnasien 16 Schulhalb- 
jahresleistungen) mit jeweils mindestens  
5 Punkten in einfacher Wertung 

Mögliche Gesamtpunktzahl: 600 Punkte

Block II:
Gymnasium und Fachgymnasium:
E II = 4 x PF1 + 4 x PF2 + 4 x PF3 + 4 x 
PF4 + 4 x PF5   

Abendgymnasium:
E II = 5 x PF1 + 5 x PF2 + 5 x PF3 + 5 x 
PF4  

Dabei sind:
E II = (Gesamt-)Ergebnis Block II
PF1-5 = Endergebnisse der Prüfungen  
in den Prüfungsfächern

Bei nicht ganzzahligen Werten von PF 
wird nach Multiplikation mit dem Fak-
tor auf ein Ergebnis ohne Kommastelle 
gerundet, ab n,5 wird aufgerundet.

Notwendige Mindestpunktzahl 
Block II: 100 Punkte 

Bedingung: mindestens drei Prüfungs- 
fächer - darunter mindestens im 1. oder 
2. Prüfungsfach - je 5 Punkte in ein-
facher Wertung 

Mögliche Gesamtpunktzahl: 300 Punkte 

Gesamtqualifikation 

Summe der insgesamt erreichten Punkte (mindestens 300 bis maximal 900 Punkte)

E I = 
S
P

x 40 



In der Abiturprüfung erreichbare Höchstzahl von Punkten  
an Freien Waldorfschulen und für Nichtschülerinnen und Nichtschüler

Faktor erreichbare  
Gesamtpunktzahl

1. schriftliches Prüfungsfach  
(erhöhtes Anforderungsniveau)

13 195

2. schriftliches Prüfungsfach  
(erhöhtes Anforderungsniveau)

13 195

3. schriftliches Prüfungsfach  
(grundlegendes Anforderungsniveau)

9 135

4. schriftliches Prüfungsfach  
(grundlegendes Anforderungsniveau)

9 135

5. mündliches Prüfungsfach  
(grundlegendes Anforderungsniveau)

4 60

6. mündliches Prüfungsfach  
(grundlegendes Anforderungsniveau)

4 60

7. mündliches Prüfungsfach  
(grundlegendes Anforderungsniveau) 

4 60

8. mündliches Prüfungsfach  
(grundlegendes Anforderungsniveau) 

4 60

 Insgesamt: 60 900
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Klasse, dass du

als

meine

im Blick hast.
Zukunft
Lehrer/in,

Lehrer-in-MV.de

Mecklenburg-Vorpommern bietet mehr Sicherheit durch Verbeamtung, sehr 
gutes Gehalt, aussichtsreiche Karrierechancen, attraktives Arbeitsumfeld, günstige 
Baugrundstücke und ein erfrischendes Urlaubsland mit Ostsee und tausend Seen.

Neue Perspektiven und wissenswerte Informationen für Lehrerinnen, 
Lehrer und alle, die es werden wollen, auf

Willkommen im Land zum Leben.
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